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330 Departement des Innern .

F . polizeiliches Arbeitshaus in Kislau .

In dieſe Anſtalt werden Perſonen aufgenommen , welche wiederholt

wegen Landſtreicherei , Bettels , gewerbsmäßiger Unzucht , Arbeitsſcheu
u. ſ. w. beſtraft und der Landes - Polizeibehörde überwieſen worden ſind.

( § 362 d. R. St. G. ) Die Aufgabe der Anſtalt iſt , dieſe Leute an eine

regelmäßige Beſchäftigung zu gewöhnen .
Die Aufnahme ordnet der betreffende Landeskommiſſär an.
Die Koſten der Unterhaltung werden zum Theil von dem Armen —

verband der Pfleglinge , zum Theil von der Staatskaſſe getragen .
Die unmittelbare Aufſicht über die Anſtalt führt ein für dieſen

Zweck beſonders gebildeter Verwaltungsrath , beſtehend aus dem Vorſtand
des Bezirksamts als Vorſitzenden , dem Vorſtand der Anſtalt , dem Haus—

arzt , den Anſtaltsgeiſtlichen , dem Bürgermeiſter und zwei vom Mini⸗—

ſterium des Innern zu ernennenden Einwohnern des Ortes . Die oberen

Aufſichtsbehörden ſind der Verwaltungshof und in letzter Reihe das

Miniſterium des Innern .
Die näheren Beſtimmungen über die Bedingungen der Aufnahme ,

über das einzuhaltende Verfahren ꝛc. enthält die Verordnung vom
4. Mai 1872 ( Geſetzes - und Verordnungsblatt Nr . XXI ) .

Die unmittelbare Leitung der Anſtalt iſt Obliegenheit des Vor—

ſtandes , welcher auch den geſammten Verwaltungs - und Kaſſendienſt
führt .

Als Hausarzt fungirt der Bezirksaſſiſtenzarzt des Amtsbezirkes

Bruchſal . Die Paſtoration der Inſaſſen iſt Geiſtlichen aus benach—
barten Orten übertragen und mit der Leitung des Schulunterrichts
in der Anſtalt iſt ein in einer Nachbargemeinde angeſtellter Lehrer
betraut .

3 Vorſtand .
1 Verwaltungsgehilfe , 1 Oberaufſeher,7 Aufſeher , 4 Werkmeiſter , 3 Auf—
ſeherinnen , deren eine zugleich die Funktion einer Oberaufſeherin wahr—

nimmt und 1 Werkaufſeherin .

3. Gendarmerie.
Das Gendarmeriekorps hat die Aufgabe , über die Erhaltung

der öffentlichen Sicherheit und Ruhe im Innern des Großherzogthums
und über Beobachtung der desfalls beſtehenden Geſetze und Verord —

nungen zu wachen , Gefahren , welche dem Einzelnen oder dem Ganzen ,
den Perſonen oder dem Eigenthum drohen , abzuwenden , Verbrechen
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